
 

 

- Deutsche Version - 
 
 
Privat-Haftpflichtversicherung (Subsidiärdeckung) 
 

• Deckungssumme pauschal für Personen- und Sachschäden  ................................. € 2.600.000 
• Schäden an eigenen und gemieteten Wohnräumen und Gebäuden der  

Gastfamilie und an von der versicherten Person gemieteten Wohnräumen und Gebäuden) 
(Selbstbeteiligung 250,– € für Schäden an unbeweglichem Eigentum der Gastfamilie 
oder des Vermieters)   

• Verlust von Haus- und Wohnungsschlüsseln der Gastfamilie bis  ...................................... € 500  
 
Abschiebekosten  
 

• Bei behördlicher Anordnung gem. §§765, 773 BGB in Verbindung mit §§ 66  
Abs. 2, 67 und 68 Aufenth.G. bis max.  ............................................................................ € 6.000 
Zusätzlich gilt eine Nachleistungsfrist auch nach Vertragsende, sofern Ansprüche  
gegen die Gastfamilie geltend gemacht werden. 

 
Unfallversicherung 
 

• Versicherungssumme für den Todesfall  .......................................................................... € 5.000  
• Versicherungssumme für Invalidität (Grundsumme)  ..................................................... € 60.000  
• Invaliditätsleistung bei Vollinvalidität mit 350% Progression  ....................................... € 210.000  
• Kosmetische Operationen  

Sollte durch einen Unfall das äußere Erscheinungsbild der versicherten Person dauernd 
beeinträchtigt sein und entschließt sich die versicherte Person, sich einer kosmetischen 
Operation zum Zwecke der Beseitigung dieses Umstandes zu unterziehen, so werden die 
Kosten für die kosmetische Operation und den damit verbundenen stationären Aufenthalt 
übernommen, bis max.  .................................................................................................... € 5.000 

• Bergungskosten  
Hat die versicherte Person einen unter den Versicherungsvertrag fallenden Unfall  
erlitten, ersetzt der Versicherer die notwendigen Kosten für Such-, Rettungs- oder 
Bergungseinsätze oder Transporte in das nächstgelegene Krankenhaus, soweit diese  
auf ärztlicher Anordnung beruhen oder nach der Verletzungsart unvermeidbar waren  
bis zu einer Höhe von  ...................................................................................................... € 5.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es gelten die Verbraucherinformationen zur STUDENTS Versicherung (05-2012): Tarif EU, die Sie auf 
unserer Homepage unter http://www.klemmer-international.com/de/reiseversicherungen-fuer-schueler-
und-studenten/in-deutschland-oder-oesterreich/students-versicherung/verbraucherinformationen.html  
jederzeit einsehen können. Gerne beantworten Ihnen die Mitarbeiter  der Leistungsabteilung von 
Klemmer International Versicherungsmakler GmbH  alle weiteren Fragen: Tel. 08041 7606-500,  
Fax 08041 7606-550, leistung@klemmer-international.com. 


